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Informations- und Preisblatt 

Ab 01.01.2026 

Strombezug aus Photovoltaik – Anlage „Sonne DIREKT“ 

 

 Energiepreis  
(excl. 20% Ust) 

Elektrizitätsabgabe für 
Haushaltszählpunkte H0/HA/HF 

(excl. 20% Ust) 

Elektrizitätsabgabe für alle 
anderen Endkund*innen 

Gesamtpreis (H0/HA/HF)     
(Inkl. 20% Ust) 

Gesamtpreis (alle anderen 
Endkund*innen)                        
(Inkl. 20% Ust) 

Grundpreis 
(Euro pro Monat) 

5,0000** 0,0000  0,0000  6,0000  6,0000 

Verbrauchspreis 
(Cent pro kWh) 

13,9000** 0,1000  0,8200 16,8000  17,6640 

 

Die Belieferung erfolgt gemäß den „Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Strombezug aus Photovoltaik – 
Anlage „Sonne Direkt“ 01.07.2025“ 

** Für das Jahr 2026 bleibt ihr Energiepreis unverändert. Gesetzlich wurde die Elektrizitätsabgabe mit 
01.01.2026 angepasst und gilt: 

• für Haushalte von bisher 1,5 Cent auf das EU-rechtliche Minimum von 0,1 Cent pro Kilowattstunde 
(kWh)  

• für alle anderen Endkunden von 1,5 Cent auf 0,82 Cent pro kWh 

**Wertsicherung auf Basis VPI 2020 

Die vertraglich vereinbarten Entgelte (Grundpreis und Arbeitspreis) für die Stromlieferung „Sonne DIREKT“ 
unterliegen einer jährlichen Wertsicherung auf Basis des Verbraucherpreisindex 2020 (VPI 2020), veröffentlicht 
von der Statistik Austria. Sollte dieser Index nicht mehr veröffentlicht werden, tritt ein an seine Stelle tretender 
Index in Kraft. 

Die Ausgangsbasis ist der Indexwert für August 2025. 
Die erste mögliche Preisanpassung erfolgt mit Wirkung ab 01.01.2027 und basiert auf der Veränderung des 
Indexwertes zwischen August 2025 und August 2026. 

Eine Anpassung erfolgt nur, wenn die Veränderung über oder unter 3 % liegt. In diesem Fall wird der gesamte 
Prozentsatz der Abweichung auf die Preise übertragen. 
Alle Folgeanpassungen erfolgen jeweils jährlich auf Basis des Indexstands für den jeweiligen August des 
Vorjahres. 

Alle Veränderungsraten sind auf eine Dezimalstelle zu berechnen. 

Die Indexzahl, die zur Überschreitung nach oben oder unten geführt hat, bildet jeweils die neue 
Ausgangsgrundlage für die Errechnung weiterer Überschreitungen. Die Nichtgeltendmachung der Erhöhung des 
Entgelts aufgrund der Wertsicherung sowie die Nichteinhebung von Erhöhungsbeträgen gilt unabhängig von 
deren Dauer nicht als Verzicht auf die Wertsicherung des Entgelts. 

 

So wird der Preis angepasst: Beispielhaft 

1. 2 öffentlich einsehbare Index - Werte: 
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o VPI August 2025 (Beispiel: 110,0) 

o VPI August 2026 (Beispiel: 115,5) 

2. Daraus berechnet sich die Preisänderung: 

 

3. Die 5,0 % gelten vollständig – weil sie mehr als 3 % betragen. 

4. Beispielhafte Preisberechnung: Verbrauchspreis 

• Aktueller Verbrauchspreis: 13,90 Cent/kWh 

• Neuer Verbrauchspreis ab 01.01.2027: 

13,90 × 1,05 = 14,60 Cent/kWh  

Wichtig: 

Wenn sich die Preise weniger als 3 % verändern, bleibt alles unverändert – keine Erhöhung oder Senkung. 

 

 
 


